
VIL Sonstige Abkommen

Aus dem zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Bra-

silien abgeschlossenen Abkommen über die Entsendung einer Militär-

mission nach Brasilien vom io. Mai 1934) ist die Vorschrift des Ar-

tikels 8 hervorzuheben, nach der die amerikanischen Offiziere als tech-

nische Berater des brasilianischen Generalstabschefs und des brasilia-

nischen Chefs der Küstenverteidigung lediglich dem brasilianischen

Kriegsminister verantwortlich sind, sowie diejenige des Artikels 21, die

den amerikanischen Offizieren, mit Ausnahme des besonders geregelten
Rechtes auf zollfreie Einfuhr von Haushalts- und persönlichen Bedarfs-

gegenständen, die Rechte und Privilegien der ihnen im Range gleich-
stehenden diplomatischen Vertreter in Brasilien zusichert.

Der am 27. Dezember 1934 ratifizierte, am 8. Juni 1928 zwischen

Frankreich und Chile unterzeichnete Vertrag Über den Militärdienst 3)
stellt zugunsten der Personen, die nach französischem Recht die fran-

zösische, nach chileiiischem Recht die chilenische Staatsangehörigkeit
besitzen, die Regel auf, daß auf chilenischem Gebiet geborene Personen

durch Erfüllung ihrer Wehrpflicht in Chile die ihnen in Frankreich

obliegende, und durch Erfüllung ihrer Wehrpflicht in Frankreich die

ihnen in Chile* obliegende Wehrpflicht erfüllen können. Eine ent-

sprechende Regelung findet sich in dem Abkommen zwischen Spanien
und Bolivien vom 28. Mai 1930 4) und dem zwischen Spanien und Costa

Rica vom 21. März 193b 5) für in Bolivien bzw. in Costa Rica geborene,
von beiden Vertragsstaaten als eigene Staatsangehörige angesehene

1) Das Abkommen gilt nunmehr für folgende Staaten: Ägypten, Brasilien, Däne-

mark mit Grönland, Großbritannien mit Nordirland (ohne Kolonien und Schutzgebiete),
Italien, Jugoslawien, Mexiko, Monaco, Nicaragua, Norwegen, Polen, Schweiz, Spanien,
Sudan, Südafrikanische Union, Tschechoslowakei, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika.

Siehe Treaty Series 1934, Nr. 33, S. r8; Sammlung der Gesetze u. Verordnungen des

Tschechoslow. Staates 1935, S- 57; U. S. A. Treaty Series, Nr. 88o.

Executive Agreement Series Nr. 64/65.
3) journal Officiel 1935, S. 3836; Diario Oficial (Chile) vom 12- 1.1935, S. 130.

4) Gaceta de Madrid vom 17.2. 1935, S. 1394-

5) Gaceta de Madrid vom 17.2. 1935, S- 1395-
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Personen. In allen drei Abkommen findet sich die Vorschrift, die in

Art. 3 des französisch-chilenischen Vertrages wie folgt gefaßt ist.:

* Les dispositions du pr6sent arrangement ne touchent en rien A la

condition juridique des individus vis6s aux articles pr6c6dents, en mati6re

de nationalit6.*
Bloch.
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